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10.2 Maßblatt 
 

DN 25 40 50 80 100 

L 160 200 230 310 350 

H 165 205 213 314 324 

H1 106 120 126 151 162 

A 270 320 340 460 500 

Maße in mm  
 

** DN 15 als Standart, andere DN auf Anfrage  
 

Flanschanschlussmaße:
Flansche nach DIN EN 1092-2, Form B (ISO 7005-2, Form B) PN 16  

 oder Flansche gebohrt nach ASME B16.5 Class 150,  
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Konformitätserklärung  nach EN ISO//IEC 17050 
Declaration of Conformity  according to EN ISO//IEC 17050 
 

 
Produkt Kunststoffausgekleidete Schaugläser und Schmutzfänger 
Product Plastic lined sight glasses and strainers 
 
Bauart Schauglas, Schmutzfänger  
Design Sight glass, strainer  
 
Baureihe PSG, TSG, GS, GSO, SGS 
Series  
 
Nennweite DN 15 bis DN 200, ½“ bis 8“ 
Size DN 15 to DN 200, ½“ to 8“ 

 
Seriennummer ab/from  29.12.2009 
Series number 
 
EU-Richtlinie 97/23/EG Druckgeräterichtlinie 
EU-Directive 97/23/EC Pressure Equipment Directive 
 
Angewandte DIN EN ISO 12100-2 
Technische Spezifikation AD 2000 
Applied Technical Specification  
 
Überwachungsverfahren 97/23/EG 
Surveillance Procedure Zertifizierungsstelle für Druckgeräte 
 der TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG 
 Notified Body 0045 
 
Konformitätsbewertungs- Modul H 
verfahren 97/23/EG  
Conformity assessment   
procedure 97/23/EC  

 

Kennzeichnung 97/23/EG 
1)   

≥ DN 32,  ≥ 1“  

Marking 97/23/EC 
1)   

≥ DN 32,  ≥ 1“  
 
 
Das Unternehmen Richter Chemie-Technik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihen die 
grundsätzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt. 
Richter Chemie-Technik GmbH confirms that the basic requirements of the above specified directives and 
standards have been fulfilled. 

 
 
1)

  Für nicht aufgeführte Nennweiten ist eine Kennzeichnung nicht zulässig. 
 For sizes not listed a marking is not permissible. 

 
 
 
Kempen, 14.01.2011 
 
 
 
 

 
 ________________________________   _________________________________  
 
G. Kleining  A. Linges 
Leiter Forschung & Entwicklung  Leiter Qualitätsmanagement 
Manager Research & Development  Quality Manager 

0045 
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Sicherheitsinformationen/Unbedenklichkeitserklärung über die Kontamination 
von Richter-Pumpen, -Armaturen, -Ventilen und Komponenten 

 
 

1 ANWENDUNGSBEREICH UND ZWECK 

 Jeder Unternehmer (Betreiber) trägt die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit 
seiner Arbeitnehmer. Sie erstreckt sich auch auf das Personal, das Reparaturen beim 
Betreiber oder beim Auftragnehmer ausführt. 

 
 Die beiliegende Erklärung dient der Information des Auftragnehmers über die mögliche 

Kontamination der zur Reparatur eingesandten Pumpen, Armaturen, Ventilen und 
Komponenten. 

 Auf der Grundlage dieser Information ist es dem Auftragnehmer möglich, die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen bei der Ausführung der Reparatur zu treffen. 

 
 Hinweis: Für Reparaturen vor Ort gelten die gleichen Bestimmungen. 
 
 
 
 
 
 
2 VORBEREITUNG DES VERSANDES 

 Vor Versand der Aggregate muß der Betreiber die nachfolgende Erklärung vollständig 
ausfüllen und den Versandpapieren beifügen. Es sind die in der jeweiligen Betriebsanleitung 
angegebenen Versandvorschriften zu beachten, so zum Beispiel: 

 
 • Betriebsmittel ablassen 
 • Filtereinsätze entfernen 
 • Alle Öffnungen luftdicht verschließen 
 • sachgerecht verpacken 
 • Versand in geeignetem Transportbehälter 
 • Erklärung über Kontamination außen !! an der Verpackung anbringen 
 
 
 



Erklärung über die Kontamination von 
Richter-Pumpen, -Armaturen, 
-Ventilen und Komponenten 
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Die Reparatur und/oder Wartung von Pumpen, Armaturen, Ventilen und Komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine 
vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu Verzögerungen der Arbeiten. Wenn diese Erklärung 
den instandzusetzenden Geräten nicht beiliegt, kann die Sendung zurückgewiesen werden. 
Für jedes Aggregat ist eine eigene Erklärung abzugeben. 
Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und unterschrieben werden. 
 
Auftraggeber/Abt./Institut :  Grund für die Einsendung  Zutreffendes bitte ankreuzen 
  Reparatur:  kostenpflichtig  Gewährleistung 
Strasse :  Austausch:  kostenpflichtig  Gewährleistung 
PLZ, Ort :   Austausch/Ersatz bereits veranlasst / erhalten 
Ansprechpartner :  Rückgabe:  Miete  Leihe  zur Gutschrift 
Telefon : Fax :   
Endverwender :   
A. Angaben zum Richter-Produkt:   Fehlerbeschreibung: 
Typenbezeichnung:    
Artikelnummer:   Zubehör: 
Seriennummer:   Applikations-Tool: 
  Applikations-Prozess: 

B. Zustand des Richter-Produkts:  Nein1) Ja Nein   Kontaminierung :  Nein1) Ja  
War es in Betrieb ?      toxisch     
Entleert (Produkt/Betriebsstoffe) ?       ätzend     
Alle Öffnungen luftdicht verschlossen!      entzündlich     
Gereinigt ?       explosiv 2)     
Wenn ja, mit welchem Reinigungsmittel:      mikrobiologisch 2)     
Und mit welcher Reinigungsmethode:      radioaktiv 3)    
1) wenn "Nein", dann weiter zu D.    sonst. Schadstoffe     
2) Aggregate, die mit mikrobiologischen oder explosiven Stoffen kontaminiert  

sind, werden nur bei Nachweis einer vorschriftsmäßigen Reinigung entgegengenommen. 
3) Aggregate, die mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind, werden grundsätzlich nicht entgegengenommen. 

 

C. Angaben zu geförderten Stoffen (bitte unbedingt ausfüllen)  
1. Mit welchen Stoffen kam das Aggregat in Berührung ? Handelsname und/oder chemische Bezeichnung 

von Betriebsmitteln und geförderten Stoffen, Stoffeigenschaften, z. B. nach Sicherheitsdatenblatt (z. B. 
giftig, entzündlich, ätzend) 

 

 X    Handelsname: Chemische Bezeichnung:  
 a)   
 b)   
 c)   
 d)   
  Nein Ja  
2. Sind die oben aufgeführten Stoffe gesundheitsschädlich ?     
3. Gefährliche Zersetzungsprodukte bei thermischer Belastung ?     

 Wenn ja, welche ?  

 

 

D. Rechtsverbindliche Erklärung:  Wir versichern, dass die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig 
sind und ich als Unterzeichner in der Lage bin, dies zu beurteilen. Uns ist bekannt, dass wir gegenüber dem Auftragnehmer 
für Schäden, die durch unvollständige und unrichtige Angaben entstehen, haften. Wir verpflichten uns, den Auftragnehmer 
von durch unvollständige oder unrichtige Angaben entstehenden Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen. Uns ist 
bekannt, dass wir unabhängig von dieser Erklärung gegenüber Dritten - wozu insbesondere die mit der Handhabung/ 
Reparatur des Produktes betrauten Mitarbeiter des Auftragsnehmers gehören - direkt haften. 

   

Name der autorisierten Person 
(in Druckbuchstaben): 

 

   

 

Datum  Unterschrift  

 
 
 
 
 
 

Firmenstempel 
 



Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz ⋅ Kto. 110 145810 (BLZ 550 500 00) 
SWIFT: MALA DE 555 50 ⋅ USt. Id. Nr. DE 811 127054 

Sitz der Gesellschaft: Kempen ⋅ Amtsgericht Krefeld HRB 9635 ⋅ Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Günter Naasner 

TELEFAX 
 
 
Telefax-Nr. () 
 
Seiten (inkl. Deckblatt) () 
 
 
An: 
 
() 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: Kurzzeichen: Durchwahl: E-Mail-Adresse: Datum: 
() ()  - () () () 

 
 
 
 
 
Ihre Auftrags-Nr.: () 
Unsere Komm.-Nr.: () Fabrik-Nr.: () 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz, wie z.B. die Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV), die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV, BIOSTOFFV), die Unfallverhütungs-
vorschriften sowie von Vorschriften zum Umweltschutz, wie z.B. das Abfallgesetz (AbfG) und das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verpflichtet alle gewerblichen Unternehmen, ihre Arbeitnehmer bzw. 
Mensch und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen beim Umgang mit gefährlichen Stoffen zu 
schützen. 
 
Eine Inspektion/Reparatur von RICHTER -Produkten und deren Teilen erfolgt deshalb nur, wenn 
beigefügte Erklärung von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal korrekt und vollständig 
ausgefüllt vorliegt. 
 
Radioaktiv belastete Geräte werden grundsätzlich bei einer Einsendung nicht angenommen. 
 
Falls trotz sorgfältiger Entleerung und Reinigung der Geräte dennoch Sicherheitsvorkehrungen 
erforderlich sein sollten, müssen die notwendigen Informationen gegeben werden. 
 
Die beiliegende Unbedenklichkeitserklärung ist Teil des Inspektions-/Reparaturauftrags. Davon 
unberührt bleibt es uns vorbehalten, die Annahme dieses Auftrages aus anderen Gründen 
abzulehnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
RICHTER CHEMIE-TECHNIK GMBH 
 
 
 
Anlagen 
 
() 

 

 
QM-Nr.: 0912-16-2001an_de/4-01 
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